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Dominik Stahl

Von: Bouhs, Eva (LBM Cochem) <Eva.Bouhs@lbm-cochem.rlp.de>

Gesendet: Montag, 4. September 2023 12:31

An: Stadtplanung

Cc: Kellershoff, Dieter (LBM Cochem); Fischer, Patrick (LBM Cochem); Simonis, 

Christian (LBM Cochem)

Betreff: Bauleitplanung der Stadt Andernach; Bebauungsplan "Nettestraße zwischen 

Mühlgraben und Nette"

Anlagen: Bauleitplanung der Stadt Andernach, Ihr Schreiben vom 01.07.20, Az.: 61 26 

80 - 090

Kategorien: Stellungnahme BP

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

zunächst bedanken wir uns für die gewährte Fristverlängerung.  

Hinsichtlich der Bauleitplanung der Stadt Andernach zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Nettestraße zwischen 

Mühlgraben und Nette“ verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 10.08.2020. 

Diese habe ich vollständigkeitshalber noch einmal angehangen.  

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Eva Bouhs 
 
LandesBetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz 
Fachgruppe Betrieb 
Anbau/ Sondernutzung 

Ravenéstr. 50 

56812 Cochem 

Tel.: 02671/983-6440 

Fax: 0261/291413484 

E-Mail: Eva.Bouhs@lbm-cochem.rlp.de 
 
 

 

Verstärkung gesucht: karriere-im-lbm.de 

Der LBM verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich nach den geltenden Grundsätzen der EU-DSGVO. Alle Informationen zu dieser Verarbeitung und Ihren 
Rechten erfahren Sie auf unserer Internetseite unter www.lbm.rlp.de/Datenschutz oder bei unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unter 
DatenschutzbeauftragterLBM@lbm.rlp.de 
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Dominik Stahl

Von: Weber, Arno (LBM Cochem) <Arno.Weber@lbm-cochem.rlp.de>

Gesendet: Montag, 10. August 2020 12:37

An: Stadtplanung

Betreff: Bauleitplanung der Stadt Andernach, Ihr Schreiben vom 01.07.20, Az.: 61 26 

80 - 090

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen die Bauleitplanung der Stadt Andernach zur Aufstellung des BPL „Nettestraße zwischen Mühlgraben und 

Nette“ werden aus straßenbaubehördlicher Sicht diesseits keine grundsätzlichen Bedenken erhoben. 

Die Erschließung erfolgt über die vorhandene Anbindung. 

 

Allerdings erfolgt die hinzukommende Wohnbebauung in Kenntnis des möglicherweise von klassifizierten Straßen in 

unserem Zuständigkeitsbereich ausgehenden Verkehrslärm. 

 

Daher hat die Stadt Andernach in eigener Zuständigkeit den Erfordernissen etwaiger Lärmschutzmaßnahmen 

Rechnung zu tragen. Der Träger der Straßenbaulast ist von etwaigen Forderungen freizustellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  

 
Arno Weber 
 
 
Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz 
Fachgruppe Betrieb 

Ravenéstraße 50 
56812 Cochem 

 
Tel.:  02671 - 983 - 6440 
Fax.: 02671 – 29141-3517 
E-Mail: Arno.Weber@lbm-cochem.rlp.de 
Internet:    lbm.rlp.de 
 

 

 

Verstärkung gesucht: karriere-im-lbm.de 

 
Der LBM verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich nach den geltenden Grundsätzen der EU-DSGVD. Alle Informationen zu dieser Verabeitung und ihren 
Rechten erfahren Sie auf unserer Internetseite unter www.lbm.rlp.de/Datenschutz oder bei unseren behördlichen Datenschutzbeauftragten unter 
DatenschutzbeauftragterLBM@lbm.rlp.de 

  

  

  

 


